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Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 
Änderungsbezeichnung: ZRK 69 „Sportanlagen Dennhausen/Dittershausen“ 
Änderungsbereich: Gemeinde Fuldabrück 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
der BUND-LV Hessen e.V., vertreten durch den BUND-KV Kassel, mit dem auch die 
Korrespondenz zuführen ist, nimmt zu o.g. Planung wie folgt Stellung: Die Planung 
wird abgelehnt.  
Begründung:  
 
Die Anlage von Sportanlagen im Außenbereich, noch dazu in unmittelbarer Nähe zum 
Vogelschutzgebiet ist nicht genehmigungsfähig. Da kann auch die "Vorschädigung" 
des Gebietes durch offenbar ungenehmigte Tennisplätze, für deren Bau vermutlich 
auch keine Kompensationsmaßnahmen ergriffen worden sind, nicht als Argument 
vorgetragen werden.  
 
Die o.g. Planung ist auch nicht aus übergeordneten Planungen abgeleitet, sie steht im 
Widerspruch zu:  

- Landesentwicklungsplan Hessen 2000  
Der Landesentwicklungsplan Hessen (2000) (vormals Landschaftsrahmenplan) mit 
seinen Ausführungen zur Sicherung und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen 
stellt die Gemeinde Fuldabrück als ´verdichteten Raum´ sowie den Geltungsbereich 
zur geplanten FNP Änderung als ´Agrarischen Vorzugsraum´ dar. ·  

- Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009 sowie Umweltbericht zum Regionalplan 
Nordhessen 2009  

Im Regionalplan Nordhessen (RPN 2009) ist der Vorhabenbereich als 
´Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft´ dargestellt. Als umweltrelevante Darstellung ist 
ergänzend zu erwähnen, dass der Geltungsbereich zum BPlan Nr. 46 im RPN 2009 
als ´Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen´ dargestellt ist. Durch die nahe 
Lage zu der ca. 250 m weiter nördlich abfließenden „Fulda“ und den damit mittelbar 
zusammenhängenden Belangen bzw. Schutzwürdigkeiten, ergeben sich zusätzliche 
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Aufmerksamkeiten für das Vorhaben mit Blick auf die Natur- und Landschaft, den 
Gewässer- und Bodenschutz eingeschlossen oberflächennahe Lagerstätten.  

- Flächennutzungsplan und Landschaftsplan des Zweckverbandes Raum Kassel 
(ZRK)  

Fuldabrück ist Mitgliedsgemeinde im Zweckverband Raum Kassel (ZRK). Der 
Flächennutzungsplan (FNP) des ZRK stellt das Plangebiet als ´Flächen für die 
Landwirtschaft´ dar.  
In dem Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan des ZRK finden sich für den 
Planungsbereich folgende Angaben: Realnutzung Ackerfläche, Freizeitnutzung 
Tennisplatz, das Landschaftsbild prägende Fläche.  
 
Wie bereits im RPN 2009 dargestellt, erfahren auch im F-Plan und dessen 
Landschaftsplan die nordseitig zur Fulda hin gelegenen Flächen, außerhalb des 
Planbereiches eine hohe Berücksichtigung mit Blick auf die Erhaltung bzw. den Schutz 
von Natur und Landschaft, Tieren, insbesondere Vögeln , Gewässer und Boden. Die 
Planung gefährdet diese Schutzabsichten. 
 
Da artenschutzrechtliche Konflikte nicht auszuschließen sind, sind weitere faunistische 
Untersuchungen durchzuführen, wie schon das Artenschutzgutachten BÖF von 2022 
selbst ausführt.  Nach der vorfindlichen Biotopstruktur im Außenbereich betrifft dies 
vor allem Feldlerche, Rebhuhn, Frei- und Heckenbrüter und weitere Offenlandarten, 
auch Fledermäuse. 
Da solche vertieften Untersuchungen bisher fehlen, enthält die Planung auch nichts 
zur Naturkompensation mit CEF-Maßnahmen wie etwa Lerchenfenstern in einem 
zweiten Geltungsbereich.  
 
Die landwirtschaftlichen Ertragsmeßzahlen werden nicht genannt, was nachzuholen 
wäre.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
i. A. Stefan Bitsch 


